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Die wichtigsten rechtlichen 
Fragestellungen im Zusammenhang 
mit der Beherbergung von Gästen 
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Der Beherbergungsvertrag und der   
Grundsatz der Vertragsfreiheit 

beinhaltet die Komponenten:  

 

• Abschlussfreiheit (ob und mit wem) 

 

• Inhaltsfreiheit ( was ) 

 

• Formfreiheit (mündlich, schriftlich) 
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Beispiel Beherbergungsvertrag 

• der Kegelverein reserviert telefonisch für 15 
Personen vom 10.5.2013 für drei Nächte zum 
Preis von 79,00 € /EZ, das Hotel bestätigt die 
Buchung am Telefon 

 

• Gemäß § 535 BGB gilt: 

 „Durch den Mietvertrag wird der Vermieter 
verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der 
Mietsache zu gewähren…Der Mieter ist 
verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte 
Miete entrichten.“     
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Chance der schriftlichen Vereinbarung 
nutzen  

• ab wann ist Zutritt zur Mietsache möglich   
• Bestandteil des Nutzungsrechts (Mitnutzung von 

Sportgeräten oder, Fahrrad, Küche etc.) 
• auf welche Ausstattung kann zurückgegriffen 

werden 
• Zahlungsmodalitäten 
• Stornierung 
• Stornierungspauschale 
• Abreise 
• Freiplatzregelungen 
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Die Buchung durch mehrere Personen 
Wer ist mein Vertragspartner??? 
 

• Familienreisen (Anmelder ist alleiniger 
Vertragspartner) 

• Gruppenreisen  

  -Anmelder ist Vertreter der einzelnen 
 Reisenden der Gruppe, § 164 BGB  

  -Anzahl der Verträge entspricht Anzahl der   
 Teilnehmer 

• Klassenfahrten (ein Lehrer handelt im 
Zweifelsfall als Stellvertreter im Namen der 
Schüler)  

   Keine automatische Anmelderhaftung   
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Verhinderung des Gastes / Rücktritt / 
Nichtbenutzen der Unterkunft 

 
• Ein einseitiger kostenfreier Rücktritt des Gastes ist prinzipiell 

ausgeschlossen 
 

• § 537 BGB Verhinderung des Mieters: 
  
 „Der Mieter wird von der Entrichtung des vereinbarten Mietzinses nicht dadurch 

befreit, dass er durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Ausübung seines 
Gebrauchsrechts gehindert wird.“ 

 
• Der Beherberger muss sich ersparte Aufwendungen auf den Erfüllungsanspruch 

anrechnen lassen  
 
• Rechtsprechung hat folgende Sätze für angemessen erachtet: 

– Ü / F 20 % 
– Ü / HP 30 % 
– Ü / VP 40 %  
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Verhinderung des Gastes / Rücktritt / 
Nichtbenutzen der Unterkunft 

• Statt der Erfüllung kann Gastwirt pauschale Stornogebühren 
verlangen 
 

• Beispiel: Stornokosten bei Buchung Ü/ F 
 
– Rücktritt bis zum 31. Tag vor Reiseantritt: 10 % 
– Rücktritt bis zum 21. Tag vor Reiseantritt :20 %  

 
– Rücktritt bis zum 11. Tag vor Reiseantritt: 40 % 
– Rücktritt bis zum  3. Tag vor Reiseantritt : 50 %  
 
Rücktritt noch kurzfristiger oder bei Nichterscheinen 80 %  
Dem Gast bleibt es unbenommen, dem BHB gegenüber den Nachweis einer höhere 
Aufwendungsersparnis zu führen. In diesem Fall ist der Gast nur zur Bezahlungen de 
entsprechend geringeren Betrages verpflichtet.  
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Nichtbereitstellen der Unterkunft 
durch den Beherberger  

• Stellt der Unternehmer die Unterkunft nicht zur Verfügung haftet er gemäß 
§§ 283, 280 I auf Schadensersatz (Mehrkosten für Ersatzunterkunft, 
sinnlose Aufwendungen, wie z.B. unnötige Reisekosten)  
 

• Das Hotel ist grds. nicht berechtigt das Zimmer anderweitig zu 
vergeben, wenn der Gast nicht zu einer bestimmten Uhrzeit eintrifft. 
 

• Eine bestimmte Uhrzeit für eine Anreise müsste vertraglich vereinbart 
gewesen sein.  

 
– „Das Zimmer steht dem Gast ab 14.00 Uhr zur Verfügung. Die Anreise soll bis 

16.00 Uhr erfolgen. Ist der Gast um 18.00 Uhr nicht angereist und hat den 
Gastwirt auch nicht über Verzögerungen in Kenntnis gesetzt, ist der Gastwirt 
berechtigt, das Zimmer anderweitig zu vergeben.“  
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Beherbergung und Reiserecht? 
Wann kommt das Pauschalreiserecht 
zur Anwendung ? 

 
• Die §§ 651 a ff (Pauschalreiserecht) BGB gelten im 

Verhältnis zwischen Reiseveranstalter und Reisenden  

 

• § 651 a ff BGB: „Durch den Reisevertrag wird der 
Reiseveranstalter verpflichtet, dem Reisenden eine 
Gesamtheit von Reiseleistungen (Reise) zu erbringen.“  
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Beispiel: Pauschale Ferienlager 
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Das Besondere des Reisevertrages liegt also 
darin, dass mindestens zwei 
Hauptleistungen zu einem Leistungs-
Paket verbunden werden.  

 
• Hauptleistungen können sein:  
 
 Hotel-, Pensions-, Wohnwagen- Zeltübernachtungen; 
 
 Beförderung zum Urlaubsort (Flug, Bahnfahrt, 

Schiffsfahrt, Busfahrt, Mietwagen); 
 
 sonstige Events: Sprachkurse, Sportkurse, Reitkurse, 

Konzertteilnahme, Teilnahme an Veranstaltungen, 
Ausflüge 
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Wann bin ich Reiseveranstalter? 

• Reiseveranstalter ist, 
wem Planung, 
Organisation und 
Durchführung einer 
Reise, also einer 
Gesamtheit von 
Reiseleistungen 
aufgrund vertraglicher 

Verpflichtung obliegt    



Centerpark Entscheidung BGH Urt. 
vom 24.11.1999 

 

• Reiseveranstalter i.S. des § 651 a BGB 
kann auch ein Unternehmen sein, dass die 
Vertragsleistungen selbst als 
Leistungsträger erbringt  



Abgrenzung Veranstalter oder 
Vermittler 

• Welche Art der Tätigkeit vorliegt, hängt 
entscheidend davon ab, wie das 
Reiseunternehmen auftritt 

 

• Auf die Rolle des Vermittlers kann sich das 
Reiseunternehmen dann zurückziehen, wenn aus 
der Sicht eines objektiven 
Durchschnittsreisenden unmissverständlich 
klar ist, dass es sich um eine Fremdleistung 
handelt 



Abgrenzung Veranstalter oder 
Vermittler 

• Ein RV haftet auch dann für Schäden, wenn er 
im Reisprospekt oder Werbezetteln ausdrücklich 
darauf hinweist, dass er lediglich Vermittler ist, 
wenn die tatsächlichen Umstände der 
Buchung, Organisation und Durchführung des 
Ausfluges vor Ort im eklatanten Widerspruch 
dazu stehen und der beherrschende Eindruck 
entsteht, der RV sei der eigentliche Veranstalter 
des Ausfluges. (OLG Frankfurt a.Main RRa 2006, 217, 
bestätigt durch BGH Urt. Vom 19.06.2007, Az: X ZR 61/06)  

 



Abgrenzung Veranstalter oder 
Vermittler  

 

• deutliche Kennzeichnung des durchführenden 
Veranstalters 

 

• Klarstellung der Vermittlerrolle (im Prospekt, auf der 
Homepage, in der Bestätigung) 

 

• deutliche Aufsplittung der Rechnung, wenn Inkasso 
durchgeführt wird  



§ 5 a UWG Irreführung durch 
Unterlassen (neu seit 30.12.2008)! 

   

 

 „Unlauter handelt, wer die Entscheidungsfreiheit 
von Verbrauchern dadurch beeinflusst, dass er 
eine Information vorenthält, die im konkreten Fall 
wesentlich ist“ 

 

 

 

 

Hohe Anforderungen an die Aufklärung sind die Folge 



§ 5 a UWG Irreführung durch 
Unterlassen (neu seit 30.12.2008)! 

   

 Folgende Informationen gelten als wesentlich (  
5 Abs. 3 UWG): 

  - alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung 

- die Identität und Anschrift des Unternehmers 

- Endpreis bzw. Art der Preisberechnung 

- Zahlungs- Liefer- Leistungsbedingungen, Verfahren und Umgang 
mit Beschwerden 

- das Bestehen eines Rechtes zum Rücktritt oder Widerruf 

 

- (Veröffentlichung der AGB auch im Internet nun zu empfehlen !!) 



Fazit § 5 a UWG 

• bei vermittelten Angeboten muss die 
Identität des vermittelten Unternehmens 
genau bezeichnet werden 

 

• dies gilt sowohl für vermittelte Reisen, 
aber auch einzelne Reisebausteine  



Wichtige Konsequenzen, Reiseveran-
stalter zu sein –Haftung für Gehilfen - 

• Haftung im Rahmen der Vertragserfüllung auch für das 
Verschulden der einzelnen Leistungsträger, denn diese 
sind Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters 
 

• § 278 BGB Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte:  
 „Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen 

Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu 
vertreten wie eigenes Verschulden“   
 

• Der Begriff des Verschuldens umfasst Vorsatz als auch 
Fahrlässigkeit  

 
 
 



Was sind Verkehrssicherungspflichten? 

     

                               

http://www.muensingen.de/servlet/PB/show/1212757/Kanu_S17_K.jpg
http://www.muensingen.de/servlet/PB/show/1212757/Kanu_S17_K.jpg


Was sind Verkehrssicherungspflichten? 

• Wer eine objektive Gefahrenlage schafft oder sie in dem 
von ihm beherrschten Gefahrenbereich andauern lässt, 
muss entsprechende Sicherungsmaßnahmen treffen.   

 

• Das Maß der zu fordernden Sorgfalt bestimmt sich dabei 
nach den typischerweise während einer Reise 
vorkommenden Situationen.  

 

• Keine Haftung des Veranstalters für atypische –nicht 
vorhersehbare- Geschehnisse 

 

• Keine Haftung für die Verwirklichung des allgemeinen 
Lebensrisikos!    

 



Was sind Verkehrssicherungspflichten? 

• Maßstäbe der Schutzpflicht 

 

 -Art der Reise (Kanu Wildwasser vs. Kanu Badesee) 

 -Erhöhtes örtliches Risiko 

 -Reiseteilnehmer mit unterschiedlichen Fähigkeiten zum 
Selbstschutz (Arbeit mit Kindern) 

 -Verringerung der Selbstkontrolle des Reiseteilnehmers 
durch den Reiseveranstalter (Verabreichung von Alkohol) 

 -Veranlassung des Reisenden zu einer gesteigerten 
Selbstgefährdung (Fälle aus Rechtsprechung: 
„Korallenriff“, „Sturz in Flughalle“, „Reitunfall“, 
„Safaripirsch“) 

 

 



Wichtige Konsequenzen, Reiseveran-
stalter zu sein –Schadensersatz / 
Fazit- 

• Haftung des Veranstalters erstreckt sich nicht nur auf geschuldete 
Reiseleistung sondern integrale Bestandteile von Reiseelementen 
(Blick des Reisenden ist maßgeblich) 
 

• Die regelmäßige Überprüfungen der Leistungsträgerbereitschaft 
wird durch die Rechtsprechung gefordert. 
 

• Kontrolle zu Beginn einer Saison ist lediglich Mindestanforderung. 
 

• Beim Hotel wird die Begehung aller Zimmer nebst Balkone sowie 
Außenbereich sowie Freizeiteinrichtungen erwartet. 
 

• Nicht jedoch die Suche nach verdeckten Sicherheitsmängeln wird 
von dem Reiseveranstalter gefordert. 



Was sind Verkehrssicherungspflichten? 



Wichtige Konsequenzen, Reiseveran-
stalter zu sein –Insolvenzschutz- 

 

• Gemäß § 651 k BGB hat jeder Reiseveranstalter sicherzustellen, dass dem 
Reisenden bei Insolvenz des Veranstalters erstattet werden, der gezahlte 
Reisepreis soweit Reiseleistungen durch den Eintritt der Insolvenz ausfallen 
bzw. notwendige Aufwendungen für die Rückreise, die dem Reisenden 
durch die Insolvenz entstehen.  

 

• Er ist also verpflichtet, mit einer Versicherung oder einem 
Kreditinstitut einen solchen Versicherungsvertrag abzuschließen.  

 
• Dem Reisenden ist bei Anzahlung des Reisepreises vor Beginn der 

Reise der Sicherungsschein zu übergeben.  
 

• Ausnahmen von der Insolvenzversicherungspflicht regelt § 651 k 
Abs. 6 BGB (Tagesreisen ohne Übernachtung unter 75,00 €; RV ist 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts; RV veranstaltet 
Reisen nur gelegentlich und außerhalb seiner gewerblichen 
Tätigkeit) 
 





Wichtige Konsequenzen, Reiseveran-
stalter zu sein –Buchungsbestätigung- 

• die Buchungsbestätigung muss gemäß § 6 II BGB InfVO gewisse 
Pflichtinhalte aufweisen 
 

• 1) Reisepreis mit Anzahlung, Restzahlung, Fälligkeit, 
Zahlungsmodalitäten 

• 2) Name und ladungsfähige Anschrift des RV; Obliegenheiten 
des Reisenden (Mängelanzeige, Kündigungsmöglichkeit, 
Fristsetzung); 

 Ausschluss- und Verjährungsfrist, Reise-
Rücktrittskostenversicherung  

• 3) sofern für die Reise von Bedeutung: Transportmittel, 
Unterbringung, Mahlzeiten, Mindestteilnehmer, Tag, Zeit und Ort 
der Abreise, Nebenleistungen wie Besuche und Ausflüge, 
vereinbarte Sonderwünsche 

     



Wichtige Konsequenzen, Reiseveran-
stalter zu sein –Buchungsbestätigung- 

• die Pflichtangaben (2 und 3) können entfallen, wenn: 
 
  diese schon im Prospekt und AGB enthalten sind 

 
  und 
 
  in Reisebestätigung hierauf verwiesen wird 
 
  und 
 
  der RV dem Reisendem den Prospekt ausgehändigt 

 hat. 
 



Wichtige Konsequenzen, Reiseveran-
stalter zu sein –Buchungsbestätigung- 

• BGH Urteil vom 12.06.2007-X ZR 87/06: 
 
 „Eine § 6 Abs. 4 S.1 BGB-InfoV genügende Verweisung des 

Reiseveranstalters auf Prospektangaben über die Ausschlussfrist des 
§ 651 g Abs. 1 BGB muss zumindest einen Hinweis auf die Existenz 
von Ausschlussfristen und deren Fundstelle im Prospekt enthalten…. 

 
 Wenn der Reiseveranstalter seine Pflicht zum Hinweis auf die 

Ausschlussfrist des § 651 g BGB nicht erfüllt hat, besteht eine 
widerlegliche Vermutung dafür, dass die Fristversäumung des 
Reisenden entschuldigt ist.“  

 
   Überarbeitung der Reisebestätigung dringend  

  erforderlich  



Buchungsbestätigung Hinweis 



Wichtige Konsequenzen, Reiseveran-
stalter zu sein –Kataloggestaltung  

• die Kataloge müssen gemäß § 4 BGB InfVO gewisse Pflichtinhalte 
aufweisen 
 

• 1) Reisepreis mit Anzahlung, Restzahlung, Fälligkeit, 
Zahlungsmodalitäten 
 

• 2) sofern für die Reise von Bedeutung: Bestimmungsort, 
Transportmittel, Unterbringung, Mahlzeiten, Reiseroute 
Mindestteilnehmer (und Angabe bis wann vom Vertrag wegen 
Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl zurückgetreten werden 
kann) 
 

• Homepage  =  Katalog im Sinne § 4 BGB INfVo? 
 ja, wenn Reise dort abschließend beschrieben ist  
• Infoflyer oder kurze Annonce in Zeitung haben wohl keine 

„Prospektqualität“ 



  
 



Wirksame Einbeziehung von AGB in den 
Vertrag; § 6 BGB InfoV 

• „Allgemeine Geschäftsbedingungen müssen dem Kunden 
vor Vertragsschluss vollständig übermittelt 
werden...“ 

 

• bei Vertragsabschluss (§ 305 BGB) – vor Vertragsschluss 
(§ 6 BGB- InfoV) 

 

• laut BGH wäre § 6 BGB InfoV sanktionslos 

 

• konkretisiert den § 305 BGB für Reiseveranstalter  



Wirksame Einbeziehung von AGB in den 
Vertrag; § 6 BGB InfoV 

• Verweisung auf untergeordnete Seiten 
nicht ausreichend 

 

besser 

 

• „Button“ vor Buchung wo AGB 
abspeicherbar hinterlegt sind (§ 312 e Abs. 
1 Nr. 4 BGB Regelung zum E-Commerce) 



Typische / immer wieder abgemahnte 
Fehler in AGB von Reiseveranstaltern 

• Vertragsschluss + Schriftform 

• Rücktritt + Schriftform  

• 100 % Stornopauschale 

• Stornopauschale ohne Nachweismöglichkeit des 
geringeren Schadens 

• Anzahlung ohne Sicherungsschein 

• Haftungsbeschränkung (Reisen auf eigene 
Gefahr) 

• Forderung der Restzahlung bevor noch 
Rücktrittsrecht wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl 

 



Der Grundsatz der Prospektwahrheit: 

 
• Besagt: 

 
 
 „Stellt der Reiseveranstalter über die von ihm veranstalteten Reisen einen 

Prospekt zur Verfügung, so muss dieser deutlich lesbare, klare und 
genaue Angaben enthalten….“ 

 
 
 
Prospektinhalte  
 
• definieren den Leistungsinhalt 
• stellen zugesicherte Eigenschaften der Reise / Beherbergung dar 
• ggf. Gewährleistungsrechte des Kunden bei Abweichungen vom Prospekt 

bzw. Abmahnung durch Konkurrenz oder Verbraucherschutz     
 



Der Grundsatz der Prospektwahrheit: 

 
 

• Prospektbeschreibung ist so zu gestalten, dass wichtige 
Informationen an den Stellen im Prospekt abgedruckt 
sind, wo der Reisende sie erwarten darf 

 
– Z.B. Hinweis auf Lärmbelästigungen im Hauptteil des Katalogs und nicht 

im getrennten Preis- und Informationsteil 
 

• Missverständliche Formulierungen, Verschleierungen und 
bewusste Weglassungen müssen unterbleiben 

 

 



Der Grundsatz der Prospektwahrheit: 

– Beispiele für „unwirksame Geheimsprache“: 
 
 
 

• Hotel in zentraler Lage 
 für Verkehrslärm 

 
• bzw. verkehrsgünstige Lage 
 für Verkehrslärm rund um die  
 Uhr 

 
 
 
 
 

  
 

 



Der Grundsatz der Prospektwahrheit: 

• Hotel in aufstrebender Umgebung 
 



Der Grundsatz der Prospektwahrheit: 

 



Der Grundsatz der Prospektwahrheit: 

• Grundsatz der Prospektwahrheit gilt auch für die 
Darstellung durch Fotos 

 

• Retuschieren ist unzulässig 

 

• Reisende darf darauf vertrauen, dass Fotos 
repräsentativen Charakter haben 



Der Grundsatz der Prospektwahrheit: 

• Folgende Umschreibungen sind noch als zulässig 
angesehen worden: 

 - Meerseite für ohne Meerblick, da Häuser dazwischen 

  - Sauber und zweckmäßig für Zimmer mit wenig     
Komfort 

 - Unterhaltungsabend für Lärm bis 24 Uhr 



Grundsätze der Preisangaben 

• § 4 Abs. 1 BGB InfoV 

• „der von einem Reiseveranstalter zur Verfügung 
gestellte Prospekt muss deutlich lesbare, klare 
und genaue Angaben über den Reisepreis 
enthalten...“ 

 

• § 1 Abs. 1 PAngV 
• „Wer Letztverbrauchern gegenüber für Leistungen unter Angabe von 

Preisen wirbt, hat die Preise anzubieten, die für die einschließlich 

der Umsatzsteuer und sonstigen Preisbestandteilen zu zahlen sind.“  



Grundsätze der Preisangaben 

   Ausnahmen, gesondert ausgewiesen 
werden dürfen: 

- Kosten des tatsächlichen Verbrauchs  
(Wasser, Strom, Gas) 

- Endreinigung, wenn der Gast die Wahl hat, 
die Endreinigung auch selbst zu 
übernehmen 

- Kurtaxe , da kommunale Gebühr und nicht 
Teil des Mietpreises  

 



Grundsätze der Preisangaben 

   „von-bis-Preise“ und „ab-Preise“ 

- grdsl zulässig, wenn im Katalog oder Internet 
lediglich eine Angebotsübersicht über das 
Vermietungsangebot vor Ort aber kein konkretes 
Preis-Leistungsangebot abgegeben wird 

 

- Beispiel: Haus Bettina: 3 Ferienwohnungen für 
2-6 Personen, Preis von XX bis XX € 

 



Grundsätze der Preisangaben 

   Saisonpreise 
- Saisonale Preisunterschiede sind 

mitzuteilen 
 
 „Preis auf Anfrage“ 
- bei Werbeanzeigen zulässig, wenn 

hinsichtlich der näheren Preisinformation 
auf Internetseite oder telefonische 
Preisauskunft verwiesen wird 

 



Grundsätze der Preisangaben -Beispiele für 
eine korrekte Preisauszeichnung (Quelle: DTV März 2009)  

Werbung unter Angabe von Saisonzeiten 
Angebot für eine Ferienwohnung: 
Vorsaison  Hauptsaison  Nebensaison 
30 €*   50 €*   30 €* 

 
Angebotsübersicht bei mehreren Ferienwohnungen: 
Vorsaison  Hauptsaison  Nebensaison 
30-50 €*  50-80 €*   30-50 €* 

 
Konkretes Angebot für mehrere Ferienwohnungen unterschiedlicher Standards: 
FeWo Typ A*   FeWo Typ B*  FeWo Typ C* 
VS   HS    NS  VS   HS    NS  VS   HS    NS 
50€  80€  50€  60€  90€  60€  70€  100€ 70€ 

 
* Preis pro Tag bei 4 Personen, jede weitere Person 10 € Aufpreis; inkl. Endreinigung 
und aller Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung) 
VS = Januar-Mai; HS= Juni-August; NS= September-Dezember, über Weihnachten, 
Silvester, Ostern, Pfingsten und an gesetzlichen Feiertagen gelten HS-Preise 

 

 



Irreführende Werbung / 
Preisangabe 

• „Es stellt eine irreführende Werbung dar, wenn 
auf einer Internetseite, über die 
Hotelübernachtungen vermittelt werden, nicht 
schon im ersten Buchungsschritt klar 
ausgewiesen ist, dass zu dem dort 
angegebenen Übernachtungspreis noch 
Vermittlungsgebühren des Webseitenbetreibers 
hinzukommen.“  LG Berlin, Urt. V. 22.02.2011 – 
15 O 276/10 
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Die „Verlockung“ der Herstellung, 
Nutzung und Verbreitung 
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Rechtlich relevante Fragestellungen im 
Medien- und Fotorecht  

• Bildbeschaffung 

– Herstellen von Aufnahmen von Sachen 

– Herstellen von Personenaufnahmen  

• Veröffentlichung von Fotos / Bildern  

– Veröffentlichung Sachaufnahmen 

– Veröffentlichung Personenaufnahmen 

• Rechtsfolgen der rechtswidrigen Herstellung 
oder Verbreitung von Fotos / Medien 
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Bildbeschaffung / Aufnahmen von 
Sachen: 

• Sachaufnahmen (z.B: Häuser, Landschaften, 
Autos, Boote) grundsätzlich ohne 
Zustimmung des Eigentümers möglich  

• Im Einzelnen relevant  unter welchen 
Umständen die Aufnahmen hergestellt worden 
sind 

• Aufnahme von frei zugänglichem Ort oder unter 
Verletzung des Hausrechts ( Verletzung des APR, 
Art. 2 Abs. 1 GG) 

• Aufnahme darf nicht Privat- Intimsphäre 
verletzen (Fotografieren der Schlafräume) 
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Bildbeschaffung / Aufnahmen von 
Sachen „Friesenhausentscheidung“ 
(BGH NJW 1989, 2251 ff) 

• „In rechtlicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass der 
Fotografiervorgang die Verfügungsbefugnis des 
Eigentümers unberührt lässt….Stellt danach bereits das 
Fototografieren keine zur Abwehr berechtigende 
Einwirkung auf das Hauseigentum dar, so kann auch die 
gewerbliche Verwertung solcher Fotografien nicht 
untersagt werden.“ 

• Diese Entscheidung bezieht sich in erster Linie auf 
Herstellung von Sachaufnahmen 

• Andere Gerichte folgen dieser Auffassung (Fachwerkhaus 
auf Postkarte; Jugenstilhaus in Werbung für Altbau-
Modernisierung, etc.) 
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Bildbeschaffung / Aufnahmen von 
Sachen - Betriebsgelände: 

• Aufnahmen auf dem Betriebsgelände 
unterliegen grds. dem Erlaubnisvorbehalt des 
Eigentümers 

• Ausdrückliches Verbot des Eigentümers muss 
nicht offensichtlich gemacht worden sein   

• Das Zutrittsrecht impliziert nicht automatisch das 
Recht Bildaufnahmen anzufertigen (Ausnahme: 
private Erinnerungsfotos) 

 



Bildbeschaffung, Aufnahmen von 
Sachen „Park Sanssoucci“(LG Potsdam, 
21.11.08  

• „Auch in Fällen einer allgemeinen Fotografiererlaubnis 
ergibt sich (…) eine stillschweigende Einschränkung auf 
Aufnahmen für private Zwecke. Denn es ist das 
natürliche Vorrecht des Eigentümers, den gewerblichen 
Nutzen, der aus seinem nur gegen seine Erlaubnis 
zugänglichen Eigentum gezogen werden kann, für sich 
zu beanspruchen. Auch ohne ausdrückliches Verbot darf 
der die Aufnahmen Fertigende nicht damit rechnen, dass 
der Eigentümer gewillt sei, die Verwertung der 
Aufnahmen ohne Entgelt zu gestatten.“ 

• Die Aufnahmen in diesem Fall wurden von einem nicht 
öffentlich zugänglichen Standort gemacht. 
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Bildbeschaffung / Aufnahmen von 
Personen: 

• Herstellung von Personenfotos berührt das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen 

• Lediglich die Herstellung einer 
Personenaufnahme ist i.d.R. jedoch noch kein 
Eingriff in das Recht am eigenen Bild, erst die 
Verbreitung und öffentliche Zurschaustellung 

• Rechtsprechung sieht zunehmend im Herstellen 
von Bildern einer Person einen Eingriff in das 
APR 

• Gesteigerte Gefahr des Kontrollverlustes 
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Bildbeschaffung / Aufnahmen von 
Personen, Typische Fälle der 
unzulässigen Herstellung: 

• Teilweise Unbekleideter beim Sonnenbaden  

• Hineinfotografieren in Geschäftsräume 

• Personen in hilfloser Lage, Kranke, Verletzte  

• Paparazziaufnahmen „Bildniserschleichung“ 

 

• auch bei Bilderwerb z.B. von Agentur bestehen 
eigene Sorgfaltspflichten (vertraglich 
Nutzungsrechte absichern, auch den Regress 
regeln)  
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Rechtlich relevante Fragestellungen im 
Medien- und Fotorecht  

• Bildbeschaffung 
– Herstellen von Aufnahmen von Sachen 

– Herstellen von Personenaufnahmen  

• Veröffentlichung von Fotos / Bildern  
– Veröffentlichung Sachaufnahmen 

– Veröffentlichung Personenaufnahmen 

• Rechtsfolgen der rechtswidrigen 
Herstellung oder Verbreitung von Fotos / 
Medien 
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Veröffentlichung von Bildern / 
Sachbilder: 

• grds. zulässig, es sei denn Eingriff in die 
Privatsphäre 

 

• z.B. Abbildung von Privathaus eines 
Geschäftsmannes; 

   

• Abbildung Ferienhäuser Prominenter  

 

   Ausgangspunkt ist immer das Recht auf 
Selbstbestimmung bei der Offenbarung 
persönlicher Lebensumstände 
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Veröffentlichung von Bildern / 
Sachbilder: 

• Im Bereich der kommerziellen Nutzung von 
Bildern (z.B. Werbefilm, Ansichtskarten, Poster) 
nach Rechtsprechung Einwilligung des 
Eigentümers erforderlich, wenn Betreten des 
Grundstücks erforderlich war (unabhängig 
davon, ob zum Betreten Befugnis bestand) 

 

• Abbildung von Sachen, die an öffentlichen 
Orten sichtbar sind (Segelyacht, 
Ferienbungalow) können auch ohne 
Einverständnis des Eigentümers kommerziell 
genutzt werden 
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Veröffentlichung von Bildern / 
Sachbilder Urheberrechtliche 
Beschränkung: 

 

• Abbildungen von urheberrechtlich geschützten 
Werken (Fotos, Kunstwerke, wie Statuen, 
Fassadenmalerei, etc.)bedürfen der Zustimmung 
des Urhebers 

 

• Bedeutendste Ausnahme „Panoramafreiheit“ 
im Sinne des § 59 UrhG, Werke die sich an 
öffentlichen Wegen und Plätzen befinden, dürfen 
fotografisch vervielfältigt werden 
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Veröffentlichung von Bildern / 
Personenfotos: 

 

• Maßgeblich für das Veröffentlichungsrecht ist 
das „Recht am eigenen Bild“ 

• Seit 1907 geregelt in §§ 22 ff. KunstUrhG (KUG) 

• Dieses Recht gewährt dem Einzelnen 
Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten, 
soweit es um die Anfertigung und 
Verwendung von Fotografien oder 
Aufzeichnungen seiner Person geht 
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Veröffentlichung von Bildern / 
Personenfotos / § 22 KUG: 

 

 „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet 
oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im 
Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden 
ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten 
bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der 
Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses 
Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die 
Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder 
Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des 
Abgebildeten „ 
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Veröffentlichung von Bildern / 
Personenfotos / § 23 KUG: 

 

 „Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet 
und zur Schau gestellt werden:  

1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 

2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer 
Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen; 

3. 3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen 
Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen 
haben…… 

http://dejure.org/gesetze/KunstUrhG/22.html


68 



69 

Veröffentlichung von Bildern / 
Personenfotos / § 23 KUG 
Person als Beiwerk im Sinne des § 23 
KUG 

• Person ist dann nur „Beiwerk“ wenn sie keinen Einfluss auf das Thema 
des Bildes ausübt 

 

Rechtsprechung hat dies verneint bei:   

– Sonnenbadenden  

– Radfahrergruppe auf einer Straße 

– Wandergruppe im Gebirgspanorama 

– Reiter während Schleppjagd 

– Gruppe von 8 nackten Münchnern im Englischen Garten 

 

Kontrollfrage: Kann die Personenabbildung entfallen, ohne 

dass sich die Aussage und der Charakter des Bildes verändern? 
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Veröffentlichung von Bildern 
Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an 
denen die dargestellten Personen teilgenommen haben 

 

 



Vermeidung von Eingriffen in der 
alltäglichen Medienpraxis 

• Zustimmung der abgebildeten oder 
gefilmten Personen vor Verwendung des 
Materials einholen (schriftlich) 

• „Versteckte Zustimmung“ in den AGB von 
Reiseveranstaltern nicht ausreichend, da 
so genannte „Überraschende Klauseln“ 

• Innenaufnahmen von Gebäuden oder 
Anlagen nur mit Zustimmung des 
Eigentümers  
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Vermeidung von Eingriffen in der 
alltäglichen Medienpraxis 
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Rechtsfolgen der rechtswidrigen 
Herstellung oder Verbreitung von 
Bildern 

1. Hausverbot 

2. Unterlassungsanspruch  

3. Zahlungsanspruch  

4. Gegendarstellung und Richtigstellung  

5. Auskunftsanspruch 

6. Beseitigungsanspruch  

7. Vernichtungs- und Herausgabeanspruch  

 Strafrechtliche Konsequenzen: § 33 KUG, § 
201 a StGB, §§ 106 ff UrhG  

 



74 

Rechtsfolgen der rechtswidrigen 
Verwertung von Bildern 
Zahlungsanspruch 
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Rechtsfolgen der rechtswidrigen 
Verwertung von Bildern 
Zahlungsanspruch 

Bsp: 

- halbseitiges Foto in Publikumszeitschrift 225,00 – 
300,00 €  

- Foto in Tageszeitung: 125,00 € 

- Zeitung im Internet bei 6 monatiger Nutzung: 
120,00 €  

- Fotos für Werbezwecke im Internet bei 6 monatiger 
Nutzung: 180,00 € - 325,00 € 

- Fotos in Prospekten und Broschüren (Größe DIN A 
4) je nach Auflage 225,00 € (1000 Exemplaren) bis 
1.460,00 € (10 Mio Auflage) 

- 100 % Zuschlag bei besonderen Motiven und bei unterlassener 
Urheberbenennung 
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Rechtsfolgen der rechtswidrigen 
Herstellung oder Verbreitung von 
Bildern / Zahlungsanspruch  

Geldentschädigungsansprüche Bsp. Rechtsprechung: 

 

- 1000,00 € ungenehmigtes Foto von Hotelgästen am 
Esstisch für Werbeprospekt 

- 2000,00 € „oben-ohne Aufnahme“ einer Frau im 
Spanienurlaub  

- 2500,00 € angehender Lehrer auf Homosexuellen 
Reiseführer 

- 75.000,00 € für Hera Lind wegen Bilderstrecke bei 
einem Badeurlaub, teilweise nackt   
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Rechtsfolgen der rechtswidrigen 
Herstellung oder Verbreitung von 
Bildern / Zahlungsanspruch  

Fiktive Lizenzgebühr Bsp. Rechtsprechung: 

 

- Abbildung von Boris Becker in unzulässiger 
Werbeanzeige für die FAZ 1, 2 Mio €  

 

Fiktive Lizenzgebühr steht nicht nur 

Prominenten zu.  

 

 

 



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 

Weiterhin Recht viel Erfolg !!!  

 


